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B. Verordnungen, Verfügungen und 
Bekanntmachungen der                      

Bezirksregierung 
 
 

 Anerkennung einer Stiftung 73
(Gercke & Lala Stiftung) 

 
Bezirksregierung  
21.13 –St. 1901 
 

Düsseldorf, den 22. Februar 2017 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die  
 

„Gercke & Lala Stiftung“ 
 
mit Sitz in Essen gemäß § 80 BGB in Verbindung 
mit § 2 StiftG NRW anerkannt. Die Stiftung ist seit 
dem 06.02.2017 rechtsfähig.  
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2017 S. 93 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Antrag der Firma Nadermann & 74
Martin GmbH auf Erteilung          
einer Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG)  

 
Bezirksregierung  
52.03-0010030-0000-1204 
 

Düsseldorf, den 09. März 2017 
 
Behördlicher Bekanntmachungstext im        
Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen  
Genehmigungsverfahrens 
 
Antrag der Firma Nadermann & Martin GmbH 
auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)  
 
Die Nadermann & Martin GmbH, Am alten     
Flugplatz 4-8, 47059 Duisburg hat mit Antrag   
vom 05.09.2016 bei der Bezirksregierung         
Düsseldorf die Erteilung einer Genehmigung     
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb 
einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung und     
Behandlung von gefährlichen und nicht            
gefährlichen Abfällen am Standort Am alten    
Flugplatz 4-8 in 47059 Duisburg, Gemarkung  
Duisburg, Flur 8, Flurstück 208 beantragt.        



 94 

Antragsgegenstand ist die Behandlung von       
Abfällen durch Sedimentation und Absetzprozesse 
in zwei Behandlungsbecken, um anschließend     
die schlammige Phase getrennt von der wässrigen 
Phase einer externen Verwertung / Entsorgung   
zuzuführen. Die zu errichtende Anlage ist         
genehmigungsbedürftig nach den Ziffern 8.11.2.1, 
8.11.2.4, 8.12.1.1 und 8.12.2 der 4. BImSchV. 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens soll  
festgestellt werden, ob die gesetzlichen              
Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 6 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 BImSchG in Verbindung mit § 5   
BImSchG für die Zulassung des geplanten        
Vorhabens vorliegen. 
 
Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 und 
4 BImSchG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Antrag sowie die dazugehörigen                 
Antragsunterlagen liegen gem. § 10 Abs. 3      
BImSchG in der Zeit vom 16.03.2017 bis         
einschließlich 18.04.2017 (außer samstags,      
sonntags und feiertags) an folgenden Stellen zur 
Einsichtnahme aus: 
 
1. Bezirksregierung Düsseldorf, Dienstgebäude 

Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf,      
Raum 6030  

 
Montag bis Donnerstag                                  
von 09:00 bis 16:00 Uhr  
Freitag von 09:00 bis 14:00 Uhr 

 
2. Stadt Duisburg, Bezirksamt Mitte, Sonnenwall 

73-75, 47051 Duisburg, Raum 417 
 

Montag bis Mittwoch          
von 08:00 bis 16:00 Uhr  
Donnerstag von 08:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr 

 
Etwaige erörterungsfähige Einwendungen         
gegen das Vorhaben können innerhalb der        
Einwendungsfrist vom  
 

16.03.2017 bis einschließlich 02.05.2017 
 
schriftlich vorgebracht werden. 
 
Die Einwendungen können innerhalb der          
Einwendungsfrist an den Auslegungsorten        
abgegeben bzw. der Genehmigungsbehörde      
zugesendet werden. 
 
Zuständige Genehmigungsbehörde ist die         
Bezirksregierung Düsseldorf. Die Einwendungen, 
auch wenn sie an den Auslegungsorten abgegeben 
werden, sind an die Bezirksregierung Düsseldorf, 
Cecilienallee 2,  40472  Düsseldorf,  zu adressieren. 
 

Eine Einwendung in elektronischer Form             
ist, soweit sie die Voraussetzungen des § 3 a      
Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für     
das Land Nordrhein-Westfalen NRW (VwVfG 
NRW) erfüllt, zulässig. Gemäß § 3 a Abs. 2 
VwVfG NRW sind Einwendungen, die per E-Mail 
erhoben werden, nur zulässig, wenn sie mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2    
Nr. 3 des Signaturgesetzes versehen sind. Eine 
Signierung mit einem Pseudonym ist nicht zulässig. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat hierzu eine 
elektronische Zugangsmöglichkeit über ein elektro-
nisches Gerichts- und Verwaltungspostfach      
eröffnet. Wegen der diesbezüglichen Zugangs-
voraussetzungen wird auf die Internetveröffentli-
chung auf der Homepage der Bezirksregierung 
Düsseldorf                                                                    
unter www.brd.nrw.de/wirueberuns/EVPG.html 
verwiesen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung 
einer Einwendung durch „einfache“ E-Mail nicht 
der erforderlichen Form genügt und auch keine 
Berücksichtigung finden kann. 
 
Mit Ablauf der hier genannten Einwendungsfrist 
werden alle Einwendungen ausgeschlossen,         
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen. Dies gilt nicht für ein sich anschließendes 
Gerichtsverfahren. Einwendungen, die auf besonde-
ren privatrechtlichen Titeln beruhen, sind vor       
den ordentlichen Gerichten geltend zu machen      
(§ 10 Abs. 3 BImSchG).  
 
Die Einwendungen müssen neben dem Vor- und 
Zunamen auch die volle Anschrift der Einwender/-
innen in leserlicher Schrift enthalten und sind vom 
Einwender/-in zu unterschreiben. Einwendungen, 
die unleserliche Namen oder Anschriften          
aufweisen, bleiben unberücksichtigt. 
 
Darüber hinaus werden auch nur solche            
Einwendungen Berücksichtigung finden, die    
erkennen lassen, in welcher Hinsicht Bedenken 
gegen dieses Vorhaben bestehen und in welcher 
Hinsicht diese Belange von der Genehmigungs-
behörde in die Prüfung des Vorhabens einbezogen 
werden sollen. Nachbareinwendungen müssen 
darüber hinaus zumindest das als gefährdet       
angesehene Rechtsgut (z. B. Leib, Leben und   
Gesundheit oder Eigentum) erkennen lassen. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50            
Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet    
oder in Form vervielfältigter gleich lautender    
Texte eingereicht werden (gleichförmige          
Einwendungen), gilt derjenige Unterzeichner       
als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der      
darin mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner 
Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit          
er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt 
worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche    

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/EVPG.html
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Person sein. Gleichförmige Einwendungen, die    
die oben genannten Angaben nicht deutlich sichtbar 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen       
Seite enthalten, müssen unberücksichtigt bleiben. 
Gleiches gilt, wenn der Vertreter keine natürliche 
Person ist. 
 
Die Einwendungen werden der Antragstellerin und 
ggf. den nach § 11 der 9. BImSchV betroffenen 
Behörden bekanntgegeben. Jedoch werden           
auf Verlangen von Personen, die Einwendungen 
erhoben haben, deren Namen und Anschrift vor   
der Weitergabe unkenntlich gemacht, soweit     
diese Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes 
der Einwendung bzw. zur ordnungsgemäßen 
Durchführung des Genehmigungsverfahrens     
erforderlich sind. 
 
Der Termin für den Beginn der Erörterung der 
Einwendungen mit der Antragstellerin und den 
Einwendern (Erörterungstermin) wird bestimmt auf 
den  
 

18.05.2017, 10:00 Uhr. 
 
Die Erörterung findet in den Räumlichkeiten des 
Jägerhofes (Metzgerei Menges), Eichenstraße 21 in 
47228 Duisburg statt. 
 
Zu diesem Termin wird nicht gesondert eingeladen. 
Die Durchführung des Erörterungstermins ist     
eine Ermessensentscheidung nach § 10 Abs. 6 
BImSchG. Von der Durchführung eines            
Erörterungstermins wird nach § 16 Abs. 1 der 9. 
BImSchV abgesehen, wenn  
 

1. Einwendungen gegen das Vorhaben nicht 
oder nicht rechtzeitig erhoben worden 
sind,  

2. die rechtzeitig erhobenen Einwendungen 
zurückgenommen worden sind,  

3. ausschließlich Einwendungen erhoben 
worden sind, die auf besonderen           
privatrechtlichen Titeln beruhen oder  

4. die erhobenen Einwendungen nach         
der Einschätzung der Behörde keiner     
Erörterung bedürfen.  

 
Sollte der Erörterungstermin aus den vorgenannten 
Gründen nicht durchgeführt werden, so wird dies 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Der Erörterungstermin ist öffentlich. Das Recht, 
sich an der Erörterung zu beteiligen, haben jedoch 
neben den Vertretern der beteiligten Behörden, dem 
Antragsteller und deren Beauftragte nur diejenigen, 
die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben. Zur 
Feststellung der Identität sind Ausweispapiere beim 
Erörterungstermin bereitzuhalten. Vertreter von 
Einwendern haben eine schriftliche Vollmacht 
vorzulegen. 
 

Die durch die Teilnahme an dem Erörterungstermin 
entstehenden Kosten werden nicht erstattet. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass fristgerecht   
erhobene Einwendungen auch bei Ausbleiben      
der Antragstellerin oder von Personen, die        
Einwendungen erhoben haben, erörtert werden 
können. 
 
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an 
dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen werden, 
so wird sie unterbrochen und am nächstmöglichen 
Termin fortgesetzt. Der Termin für die Fortsetzung 
der Erörterung wird jeweils bei Unterbrechung     
der Erörterung an dem Tag, an dem diese          
nicht abgeschlossen werden kann, den Teilnehmern 
mitgeteilt. Eine gesonderte Bekanntmachung     
erfolgt nicht.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird öffentlich 
bekanntgemacht.  
 
Die Zustellung der Entscheidung über die         
Einwendungen an die Personen, die Einwendungen 
erhoben haben, kann gemäß § 10 Abs. 8 BImSchG 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Im Auftrag 
gez. Hesse 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2017 S. 93 
 
 

 Öffentliche Bekanntmachung der 75
Erteilung einer Genehmigung     
nach dem Gentechnikrecht für die 
Firma AiCuris Anti-infective Cures 
GmbH in Wuppertal   

 
Bezirksregierung  
53.02.01-D-1.45/15 
 

Düsseldorf, den 29.07.2016 
 
Gemäß § 12 der Gentechnik-Verfahrensverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom               
4. November 1996 (BGBl. I S.1657) zuletzt      
geändert durch die Artikel 1 der Verordnung     
vom 28.04.2008 (BGBl. I S. 766) gibt die         
Bezirksregierung Düsseldorf als Genehmigungs-
behörde bekannt: 
 
Der AiCuris Anti-infective Cures GmbH mit Sitz in 
Wuppertal wird unbeschadet der Rechte Dritter 
aufgrund § 8 Abs. 1, § 11 Abs. 1 GenTG sowie der 
aufgrund von § 30 Abs. 2 GenTG erlassenen 
Rechtsverordnungen die Genehmigung des Betriebs 
einer gentechnischen Anlage zur Durchführung 
gentechnischer Arbeiten der Sicherheitsstufe 3 
aufgrund des Übergangs der Betreiberfunktion vom 
bisherigen Betreiber, der Fa. AiCuris GmbH & Co. 
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KG mit Sitz in Wuppertal, infolge einer            
Ausgliederung zur Aufnahme nach UmwG auf    
die AiCuris Anti-infective Cures GmbH (Be-
treiberwechsel) erteilt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines     
Monats nach Zustellung Klage beim Verwaltungs-
gericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213     
Düsseldorf schriftlich oder zur Niederschrift        
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben 
werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, so 
sollen ihr Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines         
von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden   
sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen       
zugerechnet. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach 
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und 
den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-
Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07. November 
2012 (GV. NRW. S. 548) in der jeweils geltenden 
Fassung eingereicht werden. Das elektronische 
Dokument muss mit einer qualifizierten Signatur 
nach § 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 
2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden 
Fassung versehen sein und an die elektronische 
Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid ist mit Auflagen   
versehen. 
 
Er liegt in der Zeit vom 10.03.2017 bis 24.03.2017 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf im         
Dienstgebäude Cecilienallee 2 in Düsseldorf,  
Zimmer 240, montags bis donnerstags von 08:00 
bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie 
freitags von 08:00 bis 14:00 Uhr und bei der Stadt 
Wuppertal, Ressort Bauen und Wohnen, Johannes-
Rau-Platz 1, Zimmer C-227 (Gebäude Große 
Flurstr. 10) in 42275 Wuppertal, montags bis    
donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 
bis 15:30 Uhr sowie freitags von 09:00 bis 12:00 
Uhr aus und kann dort eingesehen werden.  
 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem in der      
Zeit der Auslegung auf der Internetseite der      
Bezirksregierung Düsseldorf (www.brd.nrw.de) in 
der Rubrik „Bekanntmachungen“ einsehbar. 
 
Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid 
auch Dritten gegenüber als zugestellt. 
 
Der Genehmigungsbescheid und die Begründung 
kann von den Beteiligten bis zum Ablauf der     
Klagefrist schriftlich bei der Bezirksregierung   
Düsseldorf, Dezernat 53.5, Genehmigung         

Gentechnische Anlagen (NRW), Cecilienallee 2 in 
40474 Düsseldorf unter dem Aktenzeichen 
53.02.01-D-1.45/15 angefordert werden. 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf  
Im Auftrag 
gez. Tiebing 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2017 S. 95 
 
 

C. Rechtsvorschriften und                     
Bekanntmachungen anderer Behörden 

und Dienststellen 
 
 

 Verbandsversammlung des Zweck-76
verbandes Naturpark Schwalm-
Nette  

 
Bekanntmachung des Zweckverbandes  

Naturpark Schwalm-Nette 
 

Am 06. April 2017, 11.00 Uhr, findet im Rathaus 
Niederkrüchten, Laurentiusstraße 19, 41372      
Niederkrüchten-Elmpt, die nächste Sitzung           
der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Naturpark Schwalm-Nette statt. 
 
T a g e s o r d n u n g: 
 

1. Bestimmung eines Mitgliedes zur Mit-
unterzeichnung der Sitzungsniederschrift 

 
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendun-

gen/Auszahlungen 
 

3. Südliches Naturpark-Tor 
 

4. Besetzung der Stelle als „Naturparkplan-
Koordinator“ (Vollzeitstelle)  

 
5. Bericht des Verbandsvorstehers 

 
6. Mitteilungen und Anfragen 

 
Wegberg, den 21. Februar 2017  
 
gez.   Dr.  S c h m i t z  
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2017 S. 96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brd.nrw.de/
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Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die  
Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – in 40474 Düsseldorf zu richten. 

Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger erscheint wöchentlich 
  

Redaktionsschluss: Mittwoch der Vorwoche 10.00 Uhr. 
 

Laufender Bezug nur im Abonnement. Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich 51,00 €. 
 

Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €.  
Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 1,45 € Versandkosten erhoben.  

Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 1,45 € Versandkosten, werden zum Jahresende per Rechnung ausgewiesen. 
 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 
 

Abonnementsbestellungen und -kündigungen wie folgt: 
Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
Zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 

 
Bezug durch die Bezirksregierung Düsseldorf 

Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, 
Auskunft unter Tel: 0211-475-2232 

Email: amtsblatt@brd.nrw.de 
 

Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Düsseldorf 
Druck, Vertrieb und Herausgeber: Bezirksregierung Düsseldorf 

Amtsblatt 

für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

40474 Düsseldorf 
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